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MIBFiAG GmbH
Glück-Auf-Straße 1 • D-06711 Zeitz

MUEG
Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH
Personal & Allgemeine Verwaltung
Frau Carolin Schlegel
Geiseltalstraße 1
06242 Braunsbedra

3. Nachtrag zum Gestattungsvertrag VEG-NV-01804 über die

Zuwegung „Mineralstoffdeponie Profen Nord"

>\/\A
MIBRAG

Ihre Zeichen:

Ihre N?K;hrk;htvom:

Unsci'o Züichen;

UnserR Nachricht vom:

Bearbeitet von
Sylke Saupe

Tel.: 03441 -684-328

Fax:
E-Mail:
sylke.saupe@mibrag.de

Datum:

12.August 2024

Sehr geehrte Frau Schlegel,

Sie erhalten ein Exemplar des 3. Nachtrages zum Gestattungsvertrag

unterzeichnet zurück.

Mit freupfdlichem Glückauf

J^aupe'

Liegenschaffcfen

Anlage

Sylvia Zschech
Sachbearbeiterin

Liegenschaften
Aufsiclitsratsvoi sit7ftnder

Stanislaw Tiläich

Vorsiizender der Geschäftsführung

Dr. Armin Eichhoiz
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3. Nachtrag

zum Gestattungsvertrag VEG-NV-01804

über die Zuwegung zum

MUEG-Projekt „Mineralstoffdeponie Profen-Nord"

vom 28.Januar 2015

Zwischen der

MIBRAG GmbH (vormals firmierend unter Mitteldeutsche Braun-

kohlengesellschaft mbH)
Glück-Auf-Straße 1, 06711 Zeitz

-im Folgenden auch „MIBRAG" genannt-

und der

MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH
Geiseltalstraße 1, 06242 Braunsbedra

-im Folgenden auch „MUEG" genannt-

besteht der Gestattungsvertrag über die Zuwegung zum MUEG-Projekt „Mineralstoffdeponie

Profen-Nord" vom 28. Januar 2015 (nachfolgend Gestattungsvertrag) nebst 1. Nachtrag

vom 10. Juni 2015 und 2. Nachtrag vom 22./28. März 20?. Die in diesem Vertrag und seinen

Nachträgen festgelegten Gegebenheiten zur Zufahrt/Zuvüecjuhg haben sich zwischenzeitlich

verändert, so dass Anpassungen und Ergänzungen dieses Gestattungsvertrags erfolgen sol-

len

Dies vorausgeschickt, vereinbaren MIBRAG und MUEG, was folgt:

1. Anpassung von Ziffer 1 des Gestattungsvertrags

Ziffer 1 Abs. 1 des Gestattungsvertrags wird angepasst und lautet nunmehr:

1. Mitnutzung der Zufahrt/Zuwegung ab Abzweig Domsen

1.1 MIBRAG gestattet der MUEG, die vorhandene Zufahrt/ Zuwegung mit einer Flä-

chengröße von ca. 1, 1 ha abAbzweig Domsen (K 2197) bis zur geplanten Depo-

niefläche, dargestellt in der Anlage 1 Lageplan 1, dauerhaft und uneingeschränkt
als Zufahrtsstraße mitzunutzen. Eine bergbauliche Inanspruchnahme der Zu-

fahrt/Zuwegung wurde durch MIBRAG endgültig ausgeschlossen. Die Zufahrt/Zu-

wegung bleibt in ihrer jetzigen Form bestehen.

Ziffer 1 Abs. 2 des Gestattungsvertrags wird vollständig gestrichen.
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2. Streichung von Ziffer 2 des Gestattungsvertrags

Ziffer 2 Abs. 1-4 des Gestattungsvertrags wird vollständig gestrichen.

3. Anpassung von Ziffer 3 des Gestattungsvertrages

Ziffer 3 Abs. 1 des Gestattungsvertrags wird angepasst und lautet nunmehr:

3.1 Vereinbarung dingliche Sicherung/Grunddienstbarkeit

MIBRAG, zugleich sein Rechtsnachfolger, räumt dem jeweiligen Eigentümer der Grund-

stücke in der Gemarkung Großgrimma Flurstücke 44 Flur 9 und 46 Flur 2, derzeit einge-

tragen im Grundbuch von Großgrimma Blatt 801, aktueller Eigentümer:
MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH, Braunsbedra, zum Zwecke des

Nachweises der gesicherten Erschließung/des Erreichens seiner Grundstücke 44 und

46 als Mineralstoffdeponie zurAnbindung an den öffentlichen Straßenraum umgehend

zu Lasten der Flurstücke gemäß Anlage A1 Flurstückliste A mit Lageplan 1 unter Dar-

Stellung des Verlaufs der Zuwegung in roter Linie, eine unbefristete Grunddienstbarkeit

mit folgendem Inhalt ein:

"Alleinige Anlage und Unterhaltung durch den Rechtsinhaber eines asphaltierten oder

gleichwertig befestigten Fahrweges in einer Mindestbreite von 3 m (drei Meter) zum Be-

gehen und Befahren, dessen Lage und Verlauf sich aus dem angesiegelten Lageplan 1

ergibt, auf dem er mit roter Linie eingezeichnet und als „Fahrweg" bezeichnet ist. Grund-

sätzlich ausgeschlossen ist die Verwendung dieses Fahrweges für weitergehende Er-

schließungsmaßnahmen, wie Z.B. das Verlegen sowie Führen von Leitungen zur Ver-

sorgung der Mineralstoffdeponie mit Elektroenergie, Gas, Fernwarme, Telekomunikation

und Trinkwasser sowie deren Entsorgung von Abwasser und Abfällen und anderen Ab-

Produkten."

Weitere Bestimmungen

Anlage B2 des Nachtrags zum Gestattungsvertrag unter Abschnitt E Anlagenverzeichnis

entfällt ersatzlos.

Im Übrigen gilt der Gestattungsvertrag vom 28. Januar 2015 sowie dessen Nachträge un-

verändert fort.

Nebenabreden zu diesem Nachtrag bestehen nicht. Nebenabreden, Ergänzungen und

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für den Verzicht auf

das Schriftformerfordernis selbst.
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Sollte eine Bestimmung dieses Nachtrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig

sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unbe-

rührt. MIBRAG und MUEG verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder nichtigen

Bestimmung eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem am nächsten kommt,

was sie nach dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben. Glei-

ches gilt, wenn sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte.

^^i/h^:.^^..
(Ort/Datum)

^r.w-v^e.^.^

^...L.

(Stempel/Unter^hri

MIBRAGGmbH
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^rgung GmbH

Mitteldeutsche Umwelt-
und Entsorgung GmhH

Geiseltalstraße 1 • 06243 Braunsbedra
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